
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1996/5/29 4Ob2009/96m
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.05.1996

Norm

ABGB §918 IB4

ABGB §1052 A

ABGB §1400 B

BGB §320

BGB §325

BGB §783

Rechtssatz

Die P6ichten der Parteien zueinander stehen zwar im Verhältnis der Gegenseitigkeit im Sinne der §§ 320 7 BGB, doch

besteht für den Akkreditiv-Auftraggeber nach dem typischen Sinn der Akkreditivklausel eine Vorleistungsp6icht

hinsichtlich der Akkreditivstellung. Die P6icht zur Akkreditivstellung ist eine Hauptp6icht, so daß ihre Verletzung die

Rechte der §§ 325 f BGB auslösen kann. Das gleiche gilt für die Pflicht zur Dokumenteneinreichung.
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